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«Gleiche Rechte für Mann
und Frau» — verschoben
Der Bundesrat braucht mehr Zeit, um sich

f mit der Volksinitiative «Gleiche Rechte für
Mann und Frau» zu befassen. Er hat der
Bundesversammlung deshalb beantragt,
die Frist für Berichterstattung und Antrag-
Stellung um ein Jahr zu verlängern. Der
Bundesrat hätte die Ergebnisse seiner Be-
ratung eigentlich im Dezember 78 vorle-
gen müssen. Es heisst, die Forderungen
der Initiative seien «zu komplex», um in
der vorgeschriebenen Frist behandelt zu
werden.

Brief der Zentralpräsidentin
an die Sektionspräsidentinnen
Unser Verband ist zusammen mit den üb-
rigen grossen Organisationen unseres
Landes durch das Eidgenössische Justiz-
und Polizeidepartement eingeladen, sich
grundsätzlich zur Frage der Totalrevision
der Bundesverfassung und zum vorgeleg-
ten Entwurf vor dem 30. Juni 1979 zu äus-
sern. Die Gelegenheit dieser Stellung-
nähme bietet uns eine sehr schwierige,
aber faszinierende Aufgabe, an deren Er-
füllung auf keinen Fall bloss die juristi-
sehe Kommission und der Zentralvorstand
beteiligt sein sollen, sondern alle Sektio-
nen und alle Einzel- und Kollektivmitglie-
der.
Beim Studium des Verfassungsentwurfs
verfolgen wir nicht das Ziel «objektiv» dar-
über zu berichten; wir werden uns auch
Kritiken an Stilfeinheiten ersparen. Es geht
hier um etwas ganz anderes, nämlich um
unsere Vorstellung des Staates, in wel-
chem wir leben wollen. Zu jedem Artikel
werden wir die Frage stellen, ob unser

Anliegen zu der gegebenen Antwort
drängt, oder ob zum konkreten Problem
unseres Erachtens eine andere Lösung
gefunden werden soll, die wir auch mög-
liehst klar artikulieren werden.

Selbstverständlich gehört zu dieser Arbeit
auch die Frage, ob der Entwurf unseres
Erachtens Lücken aufweist, wobei wir Vor-
schläge für Ergänzungen unterbreiten
werden. Dafür zwei Beispiele: Fehlt im
Entwurf nicht die verfassungsmässige Ver-
ankerung einer Förderung der «Promotion
féminine», so z. B. im vierten Kapitel be-
treffend «Sozialordnung, Eigentumspolitik,
Wirtschaftspolitik», und sollte die Förde-
rung der Frauen nicht vor dem Konsumen-
tenschutz vorgesehen werden?

Wie stünde es weiter mit einer Verpflich-
tung der Parteien, eine gewisse Quote
Frauen in ihren Listen aufzustellen, damit
sie die Bundesbeiträge erhalten könnten?
(Art. 68, BV-Entwurf).
Mit diesen zwei Beispielen will ich keine
Weichen stellen, sondern anzeigen, dass
wir zu einem schöpferischen Denken auf-
gerufen sind, nicht bloss zur Kontempla-
tion eines Denkmals. Unser Verband hat
zu prüfen, ob die neue Verfassung den
Frauen bringt, was sie von einem Grund-
gesetz erwarten. Vergessen Sie nicht, dass
wir als Vertreterinnen der Frauen ange-
fragt werden.

Ich werde mit dem Zentralvorstand die
Veranstaltung eines Seminars über den
Verfassungsentwurf prüfen. Ein solches
Seminar wird voraussichtlich anfangs Fe-
bruar 1979 stattfinden. UnserZusammentref-
fen wird fruchtbarer sein, wenn möglichst
a//e Sektionen und a//e Mitglieder jetzt an-
fangen, sich mit dem Entwurf auseinan-
derzusetzen. Ich empfehle Ihnen als Werk-
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